
Beschlussauszug
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates Schmiechen vom 

06.11.2017

Ö 9 Wünsche, Anträge, Bekanntgabe des 1. Bürgermeisters 

Status: öffentlich/nichtöffentlich Beschlussart: zur Kenntnis genommen
Zeit: 19:30 - 22:20 Anlass: Sitzung
Raum: Sitzungssaal Schmiechen
Ort: Rathaus
Vorlage:  

Sachverhalt:

Bekanntgaben des Bürgermeisters
1. Kreisstraßenausbau der Ortsdurchfahrt Unterbergen  

Der Kreistag hat der Aufnahme des beantragten Kreisstraßenausbaus 
(Hauptstraße) in Unterbergen in das Bauprogramm der nächsten 5 Jahre 
zugestimmt. Somit ist davon auszugehen, dass die Planung der Maßnahme 
zeitnah begonnen werden kann.
 

2. Hochweg in Unterbergen
Von Seiten des Gemeinderates wurde beschlossen, den Hochweg zwischen den 
Ortsverbindungsstraßen Schmiechen - Unterbergen und Unterbergen - Brunnen 
auszukoffern und mittels Kieseinbau neu aufzubauen. Zwischenzeitlich hat sich 
gezeigt, dass sich der Weg wieder sehr gut verfestigt hat. Deshalb wird eine ca. 
10 bis 15 cm Stake Kiesschicht aufgebracht und verfestigt.
 
 

3. Spielplatz Bahnwegfeld
In der Bau- und Finanzausschusssitzung wurde der Punkt Einfriedung nochmals 
behandelt. Es wird empfohlen, eine Stellungnahme des 
Gemeindeunfallversicherungsverbandes einzuholen und vorerst abzuwarten, wie 
sich die Nutzer des Platzes verhalten.
Die Stellungnahme des GUV´s liegt zwischenzeitlich bereits vor. Es ist nicht 
zwingend vorgeschrieben, dass ein Spielplatz eingezäunt werden muss. Es ist 
aber eine geeignete Abgrenzung herzustellen. Diese kann als Zaun, Schutzgitter 
oder Hecke hergestellt werden. Bei einer Hecke muss solange, bis diese eine 
geeignete Größe hat eine zusätzliche Barriere angebracht werden.  
Um die Sicherheitsbestimmungen zu berücksichtigen, wird es wohl doch auf einen 
Zaun zur Bgm.-Ziegler-Straße hin hinauslaufen. 

       Der Gemeinderat ist sich einig, aus Sicherheitsgründen einen Stagettenzaun mit 
abgerundeten Latten entlang der Bgm. Ziegler Straße anzubringen.

 



       Ein Ratsmitglied schlägt vor  Anwohner ab 3 Wohneinheiten an den Kosten für 
den Kauf einer Kletter pyramide zu beteiligen und im  Genehmigungsbescheid zu  
prüfen, ob diesbezüglich ein Vermerk vorhanden ist.

 
 
4.  Neugestaltung Ortsplan
     Der Gemeinderat stimmt der Gestaltung des Ortsplanes wie gesehen zu.   

 
 

 
 
 
 

 

Beschluss:
 

Abstimmungsergebnis:
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